
 
 
 
 

DOPPELTE HAUSHALTSFÜHRUNG  
Vorfälligkeitsentschädigung ist nicht abziehbar 
 

Notwendige Mehraufwendungen, die Ärzten und Zahnärzten wegen einer 
aus beruflichem Anlass begründeten doppelten Haushaltsführung entste-
hen, sind Betriebsausgaben. Das gilt allerdings nicht für eine Vorfällig-
keitsentschädigung, die im Zusammenhang mit dem Verkauf der Zweit-
wohnung wegen der Beendigung einer aus beruflichem Anlass 
begründeten doppelten Haushaltsführung entstanden ist. 

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz stellt auf das auslösende Moment und 
folglich den maßgeblichen Bestimmungsgrund für die Vorfälligkeits-
entschädigung ab. Das seien hier der Verkauf der Eigentumswohnung 
und die damit zusammenhängende Auflösung des Darlehensvertrags. Die 
ursprüngliche berufliche  Veranlassung werde von dem durch den 
Verkauf ausgelösten Veranlassungszusammenhang überlagert. 

Hinweis: Da der Kläger gegen die Entscheidung Revision eingelegt hat, 
hat nun der Bundesfinanzhof das letzte Wort. 
 

ÜBUNGSLEITER-FREIBETRAG 
Können Lehrärzte Übungsleiter sein? 
 

Bürgerschaftliches Engagement belohnt der Gesetzgeber unter anderem
in Form des Übungsleiter-Freibetrags von bis zu 2.400 EUR im Jahr. 
Hierfür müssen jedoch bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, die das 
Finanzgericht Schleswig-Holstein (FG) konkretisiert hat. 

Die verheirateten Kläger arbeiten selbständig als Ärzte. Daneben waren 
sie zwei Jahre für eine Universität als Lehrärzte tätig und nahmen an der 
praktischen Ausbildung von Studierenden der Medizin teil. Das Finanzamt 
lehnte eine Steuerbefreiung für die aus dieser Tätigkeit erzielten Einkünfte 
ab. Daraufhin zogen die Ärzte vor das FG - ohne Erfolg. 

Das FG ging zwar von einer Ausbildungstätigkeit aus, da die Ärzte durch 
persönlichen Kontakt Einfluss auf die Studierenden nehmen konnten, um 
auf diese Weise geistige und leibliche Fähigkeiten zu entwickeln und zu 
fördern. Problematisch war jedoch das Merkmal der Nebenberuflichkeit, 
das anhand der ausgeübten Tätigkeiten beurteilt wird. Entscheidendes 
Kriterium für die Unterscheidung zwischen haupt- und nebenberuflicher 
Tätigkeit ist der Zeitaufwand. Die Feststellung, ob die begünstigte Tätig-
keit nebenberuflichen Charakter hat oder nicht, lässt sich nur in Abgren-
zung zu einer der Art nach vergleichbaren, als Hauptberuf ausgeübten 
Tätigkeit treffen. Eine nebenberufliche Tätigkeit liegt vor, wenn die zu 
beurteilende Tätigkeit im Verhältnis zur Vollerwerbstätigkeit vom zeitlichen 
Umfang her nur ein Drittel in Anspruch nimmt. 

Das FG konnte aber keine inhaltliche, zeitliche und organisatorische 
Trennung der „hauptberuflichen“ Tätigkeit als Arzt und der „nebenberuf-
lichen“ Tätigkeit als Lehrarzt feststellen. Die Tätigkeiten überschneiden 
sich inhaltlich und zeitlich, weil mit der Behandlung der Patienten unter 
Anwesenheit der Studierenden im praktischen Jahr gleichzeitig Haupt-
und Nebenberuf ausgeübt werden. 

Hinweis: Die Handhabung der Finanzämter ist zunehmend restriktiv, so 
dass Sie vor der Auszahlung von Vergütungen unser Beratungsangebot 
nutzen sollten. 
 

VERLUSTE 
Anlagebetrug mit Blockheizkraftwerken, die es gar nicht gibt 
 

Die Aussicht auf gute Renditen lässt Investoren immer wieder auf betrüge-
rische Anlagemodelle hereinfallen. Kleiner Trost für Geschädigte: Laut 
Bundesfinanzhof (BFH) können erlittene Verluste aus solchen „Anlegerfal-
len“ zumindest dann steuerlich abziehbar sein, wenn der glücklose Inves-
tor sich zum Zeitpunkt der Investition als Gewerbetreibender betrachten 
durfte. 

Geklagt hatte ein Anleger, der mehrere Verträge über den Erwerb von 
Blockheizkraftwerken mit einer Firmengruppe abgeschlossen hatte. Die 
wirtschaftlichen Chancen und Risiken aus dem Betrieb der Anlagen 
sollten bei ihm liegen. Was der Anleger nicht wusste: Die Verantwortlichen 
hinter der Firmengruppe hatten niemals vor, die Blockheizkraftwerke zu 
liefern; das Anlagemodell war ein betrügerisches „Schneeballsystem“. 
Wenige Monate, nachdem der Anleger die Kaufpreise gezahlt hatte, 
wurden die Gesellschaften der Firmengruppe insolvent, so dass die Kauf-
preiszahlungen verloren waren.  
 
 

 
 

Das Finanzamt des Anlegers wollte seine Verluste nicht anerkennen, weil 
es ihn als bloßen Kapitalgeber ansah und im Rahmen der Einkünfte aus 
Kapitalvermögen kein Werbungskostenabzug möglich war. Der BFH hat 
diese steuerrechtliche Einordnung jedoch abgelehnt. Der Anleger sei nicht 
als Kapitalgeber, sondern als Gewerbetreibender anzusehen, so dass er 
erlittene Verluste durchaus als vorweggenommene Betriebsausgaben
des Gewerbebetriebs abziehen könne. Für die Bestimmung der steuer-
rechtlichen Einkunftsart sei die Sichtweise des Steuerzahlers zum Zeit-
punkt der früheren Vertragsabschlüsse einzunehmen. Der Anleger habe 
damals davon ausgehen können, Gewerbetreibender zu sein. 

Hinweis: Das Urteil des BFH bezieht sich auf das „Verwaltungsvertrags-
modell“ der Firmengruppe und ist in einem Musterverfahren ergangen, 
das mehr als 1.400 geschädigte Anleger betraf. Nicht entscheiden musste 
der BFH über das „Verpachtungsmodell“, das ebenfalls von der Firmen-
gruppe angeboten wurde. Der BFH hat den Fall gleichwohl an das 
Finanzgericht (FG) zurückverwiesen, weil die beabsichtigte Investition ein 
Steuerstundungsmodell gewesen sein könnte, für das kein Verlustabzug 
möglich ist. Ob dies der Fall ist, muss das FG nun in einem zweiten 
Rechtsgang prüfen. 
 

 

in dieser Ausgabe beleuchten wir die steuerliche Berücksichtigung der 
Kosten von Auslandsgruppenreisen. Außerdem stellen wir Ihnen die Vor-
und Nachteile des neuen Antragsrechts für beschränkt steuerpflichtige 
Erben und Beschenkte aus anderen EU- oder EWR-Staaten vor. Im 
Steuertipp geht es um Lohnzuschläge, die Arbeitnehmern für die Arbeit 
an Sonntagen, Feiertagen und in der Nacht gezahlt werden. 
 

 

 

AUSLANDSGRUPPENREISEN 
Abgrenzungsmerkmale für den Abzug von Reisekosten 
 

Im steuerlichen Reisekostenrecht gibt es zwei Zeitrechnungen: die Zeit vor 
und die Zeit nach dem „Las-Vegas-Beschluss“ des Bundesfinanzhofs 
(BFH) aus dem Jahr 2009. Damals hatte der BFH entschieden, dass 
gemischt (privat und beruflich) veranlasste Reisekosten in einen privaten 
und einen beruflichen Teil aufgeteilt werden dürfen. Somit können die 
Kosten zumindest teilweise steuerlich geltend gemacht werden, wenn 
zum Beispiel an einen Geschäftstermin noch ein paar private Urlaubstage 
angehängt werden. Der abziehbare und der nichtabziehbare Kostenteil 
werden bei gemischt veranlassten Reisen meist nach den jeweiligen 
Zeitanteilen ermittelt. 
In der Zeit vor diesem Richterspruch galt das Alles-oder-nichts-Prinzip: 
War die Reise auch nur teilweise privat veranlasst, waren die gesamten 
Reisekosten nicht abziehbar. 
 

Nach der neuen Rechtsprechung ist der teilweise Kostenabzug aber nur 
möglich, wenn der betriebliche/berufliche Anteil nicht von 
untergeordneter Bedeutung ist. Wer also zwei Wochen in Spanien 
verbringt und dort an nur einem Nachmittag einen Geschäftspartner 
besucht, kann seine Reisekosten auch jetzt nicht anteilig abziehen. 
Aufwendungen für der beruflichen Fortbildung dienende Reisen können 
steuermindernd berücksichtigt werden, wenn sie beruflich veranlasst sind. 
Bei Auslandsgruppenreisen gelten die vor dem „Las-Vegas-Beschluss“ 
vom BFH entwickelten Grundsätze allerdings weiter. Das gilt auch, wenn 
mit der Teilnahme an der Reise eine allgemeine Verpflichtung zur 
beruflichen Fortbildung erfüllt oder die Reise von einem Fachverband 
angeboten wird. Neben einer fachlichen Organisation ist daher für eine 
berufliche Veranlassung vor allem maßgebend, dass 

· das Programm auf die besonderen beruflichen Bedürfnisse der 
Teilnehmer zugeschnitten und 

· der Teilnehmerkreis im Wesentlichen gleichartig (homogen) ist. 
 

Von Bedeutung ist bei Arbeitnehmern auch, ob die Teilnahme freiwillig ist 
oder auf einer Dienstpflicht beruht. 

FAMILIENHEIM 
Wann entsteht Schenkungsteuer bei mittelbarer Grundstücks-
schenkung? 
 

Erwerben Eheleute gemeinsam eine Immobilie und bringt nur einer der 
Ehepartner das Kapital und die Darlehen auf, liegt eine schenkungsteuer-
pflichtige Zuwendung vor. Der Ehegatte, der nichts zahlt, bekommt näm-
lich den halben Miteigentumsanteil vom anderen ohne Gegenleistung 
geschenkt. Allerdings fällt keine Steuer an, wenn das Haus zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt wird. Wie ist es aber, wenn ein Grundstück 
erworben wird, auf dem zunächst ein altes Gebäude abgerissen wird, um 
dann ein neues Wohnhaus zu errichten? Das Finanzgericht München (FG) 
hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, wann in diesem Fall Schen-
kungsteuer anfällt. 
 

 

Im Dezember 2011 erwarben die Klägerin und ihr Ehemann Grundbesitz 
zum Miteigentum je zur Hälfte. Auf dem Grundstück befand sich ein Haus, 
das umgebaut und erweitert werden sollte. Aus bautechnischen Gründen 
musste es jedoch abgerissen und ein Neubau errichtet werden. Der 
Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung wurde 2012 gestellt und 2013 
positiv beschieden. Im Dezember 2015 bezog das Ehepaar das Haus. 
Den Kauf und den Neubau finanzierte ausschließlich der Ehemann.  
Die Klägerin gab in ihrer Schenkungsteuererklärung vom 29.05.2013 
gegenüber dem Finanzamt die Schenkung eines hälftigen Miteigen-
tumsanteils an dem Grundstück von ihrem Ehemann an. Zudem bean-
tragte sie die Gewährung der Steuerbefreiung. Das Finanzamt lehnte dies 
mit der Begründung ab, die Immobilie sei zum Zeitpunkt der Steuer-
entstehung nicht als Familienheim selbstgenutzt worden. 
Das FG hat der Klägerin recht gegeben und den Schenkungsteuer-
bescheid aufgehoben. Das Finanzamt ist von einer Steuerentstehung im 
Dezember 2011, dem Zeitpunkt des Grundstückskaufs, ausgegangen. 
Maßgeblich ist aber der Zeitpunkt der Fertigstellung der Baumaß-
nahmen, wenn Gegenstand der mittelbaren Schenkung ein Neubau oder 
ein Umbau ist. Das Gericht ist der Ansicht, dass das Grundstück mit der 
Absicht gekauft wurde, es für Wohnzwecke der Familie zu nutzen. Dieses 
Vorhaben wurde auch gleich nach der Fertigstellung im Dezember 2015 
umgesetzt. Dass die zuerst beabsichtigte Umgestaltung des vorhandenen 
Gebäudes nicht möglich war und stattdessen ein Neubau errichtet wurde, 
spielt keine Rolle. 
Erst zum Zeitpunkt der Baufertigstellung im Dezember 2015 konnte dar-
über entschieden werden, wie hoch der Wert des Erwerbs der Klägerin 
und damit die Bemessungsgrundlage für die Schenkungsteuer war. Ob zu 
diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung erfüllt 
waren, hat das Gericht offengelassen. 
 

Sehr geehrte Mandantin, sehr geehrter Mandant, 



 
 

 

 

Hinweis: Sollten Sie sich in einer ähnlichen Situation befinden, beraten wir 
Sie gerne zu den Vor- und Nachteilen einer mittelbaren Grundstücks-
schenkung. 
 

GELDWERTER VORTEIL 
Wenn der Arbeitgeber Beiträge für angestellte Berufsträger über-
nimmt 
 

Auch angestellte Berufsträger müssen einige Kosten zwangsläufig tragen. 
Dazu gehören zum Beispiel neben den Aufwendungen für die obligato-
rische Berufshaftpflichtversicherung auch die Kammerbeiträge. Solche 
Zwangsaufwendungen waren kürzlich Gegenstand eines Rechtsstreits vor 
dem Finanzgericht Münster (FG). 

Entscheidend ist immer, wer die genannten Aufwendungen trägt. Sofern 
der angestellte Berufsträger sie selbst übernimmt, ist der Arbeitgeber fein 
raus. Sofern jedoch der Arbeitgeber die Kosten trägt, kann es unter 
Umständen sein, dass der angestellte Berufsträger hieraus einen eigenen 
Vorteil zieht, der steuerpflichtig ist. In diesem Fall muss der Arbeitgeber 
eine Lohnversteuerung vornehmen. 

Im Streitfall hat das FG die Klage einer Rechtsanwaltssozietät abge-
wiesen. Die Sozietät hatte seit Jahren die Beiträge zur Rechtsanwalts-
kammer, die Prämien für die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung, 
die Beiträge zum Deutschen Anwaltverein und die Umlage für das beson-
dere Anwaltspostfach für eine angestellte Rechtsanwältin übernommen. 
Den Aufwendungen lagen jeweils individuelle Verträge zugrunde. Genau 
darin lag das Problem, denn durch die individuellen Vereinbarungen war 
laut FG das private Interesse der Anwältin größer als das eigenbetriebliche 
Interesse der Anwaltssozietät. In einem solchen Fall spricht man im Steu-
errecht immer von einem geldwerten Vorteil, der versteuert werden muss.  

Hinweis: Da die Rechtsanwaltssozietät gegen das Urteil des FG Revision 
eingelegt hat, liegt der Fall dem Bundesfinanzhof zur abschließenden 
Entscheidung vor. 
 

KRANKHEIT 
Unterbringung im Seniorenheim als außergewöhnliche  Belastung? 
 

Erfahrungsgemäß nehmen Krankheiten im hohen Alter zu. Kürzlich ist ein 
Finanzamt auf die Idee gekommen, auch im Steuerrecht zwischen „nor-
malen“ und altersbedingten Krankheitsbildern zu unterscheiden. Durch 
Krankheiten veranlasste Ausgaben gehören grundsätzlich zu den außer-
gewöhnlichen Belastungen. Außergewöhnlich sind die Aufwendungen 
aber nur, wenn sie höher sind als bei der überwiegenden Mehrzahl ver-
gleichbarer Steuerzahler. Wenn also viele alte Menschen an Krankheiten 
leiden, ist das dann noch außergewöhnlich? Das Finanzgericht Nieder-
sachsen (FG) hat solchen Überlegungen jedoch einen Riegel vorge-
schoben.  
Im Streitfall hatte eine ältere Dame Aufwendungen für ein Seniorenwohn-
heim als außergewöhnliche Belastungen geltend machen wollen, in das 
sie krankheitsbedingt umgezogen war. Zu den Aufwendungen gehörten 
insbesondere die Unterkunftskosten. 
 

Nach Überzeugung des FG waren diese krankheitsbedingt. Der Umzug 
der Seniorin sei dadurch veranlasst worden, dass ihr ein selbstbestimmtes 
Wohnen und Leben in einer eigenen Wohnung aufgrund ihrer 
medizinischen Situation nicht mehr möglich gewesen sei. Im 
Seniorenheim hatte sie neben der Wohnung auch noch pflegerische 
Betreuung durch den hauseigenen Pflegedienst. Damit lag eine 
außergewöhnliche Belastung im Sinne des Gesetzes bzw. der 
Rechtsprechung vor. 

Die Richter begrenzten den Abzug der Höhe nach jedoch noch auf einen 
„angemessenen“ Betrag, denn eine 63-qm-Wohnung hielten sie für eine 
Person allein für zu groß. Das FG befand, dass 30 qm für eine Person 
ausreichend und angemessen sind. Darüber hinausgehende 
Aufwendungen dürften nicht berücksichtigt werden. 

Hinweis: Außergewöhnliche Belastungen hätten übrigens nicht 
vorgelegen, wenn der Umzug in das Seniorenheim altersbedingt erfolgt 
wäre. 
 

STEUERTIPP 
Welche  Arbeitskleidung lässt sich von der Steuer absetzen? 
 

Ausgaben für typische Berufskleidung (z.B. Uniformen, Richterroben und 
Blaumänner) können Sie als Betriebsausgaben von der Steuer absetzen. 
Absetzbar sind ferner die Ausgaben für Schutzbekleidung (z.B. Helme, 
Arbeitsschutzanzüge und Stahlkappenschuhe). Prinzipiell gehören auch 
weiße Arztkittel und weiße Arbeitskleidung in Krankenhäusern und 
Arztpraxen zur absetzbaren typischen Berufskleidung, wobei die darunter 
getragenen weißen T-Shirts und Socken nicht unbedingt abziehbar sind.  
 

Wer seine Chancen auf eine steuerliche Anerkennung erhöhen möchte, 
sollte diese Kleidungsstücke in einem Spezialgeschäft für 
Berufsbekleidung kaufen und seiner Steuererklärung die Rechnung 
beilegen. 

Hinweis: Das Finanzamt erkennt auch die Kosten der Reinigung von 
typischer Berufskleidung (das Waschen, Trocknen und Bügeln) an. 
Abziehbar sind sowohl die Aufwendungen für eine Wäscherei als auch für 
das Waschen in Eigenregie. 

Ausgaben für Alltagskleidung und „normale“ Businesskleidung wie den 
Anzug eines Bankangestellten sind demgegenüber nicht abziehbar. Das 
gilt sogar, wenn der Arbeitgeber die Einhaltung eines bestimmten 
Dresscodes von seiner Belegschaft verlangt. Maßgeblich ist für den 
Fiskus, dass solche Kleidung theoretisch auch privat getragen werden 
kann. Für einen Kostenabzug ist keine klare Abgrenzung zur privaten 
Nutzung möglich. Unerheblich ist für die steuerliche Einordnung, ob die 
Kleidung tatsächlich privat getragen wird. 
 
Wir wünschen Ihnen alles Gute, mit den besten Grüßen 
 
J. Hollstein   M. Turko  R. Haever  F. Güntzler 
 

J.-K. Vietor T. Kumpe  M. Engel 
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